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RS Vwgh 1995/9/19 95/14/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1995

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 95/14/0069

Rechtssatz

Kam einer Aussage keine Wesentlichkeit im Rahmen der Beweiswürdigung des Erstverfahrens zu, kann der Annahme

der Abgabenbehörde, daß ihr bloßer Widerruf nicht zu einem im Spruch anders lautenden Bescheid zu führen

vermöge, nicht mit Erfolg entgegengetreten werden.
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